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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_35/2016
Urteil vom 6. Juli 2016 I. zivilrechtliche Abteilung Besetzung Bundesrichterin Kiss,
Präsidentin, Gerichtsschreiber Hurni. Verfahrensbeteiligte A.________,
Beschwerdeführerin, gegen B.________, vertreten durch Rechtsanwalt Jean-Claude Vocat,
Beschwerdegegner. Gegenstand Mietzinsherabsetzung, Beschwerde gegen das Urteil des
Kantonsgerichts des Kantons Wallis, I. Zivilrechtliche Abteilung, vom 25. April 2016. In
Erwägung, dass die Beschwerdeführerin der Walliser Schlichtungskommission für
Mietverhältnisse am 3. November 2015 ein Begehren gegen den Beschwerdegegner um
Herabsetzung des Mietzinses stellte; dass die Beschwerdeführerin ihr
Herabsetzungsbegehren anlässlich der Schlichtungsverhandlung vom 4. Dezember 2015
zurückzog; dass die Schlichtungskommission das Verfahren mit Verfügung vom 15.
Dezember 2015 als gegenstandslos abschrieb; dass die Beschwerdeführerin dagegen beim
Kantonsgericht des Kantons Wallis Berufung einreichte; dass das Kantonsgericht darauf
mit Urteil vom 25. April 2016 mangels hinreichender Rechtsmittelanträge und -begründung
nicht eintrat ( Art. 311 Abs. 1 ZPO ); dass die Beschwerdeführerin dem Bundesgericht am
25. Mai 2016 eine Eingabe einreichte, aus der sich ergibt, dass sie das Urteil des
Kantonsgerichts mit Beschwerde anfechten will; dass auf die Einholung von
Vernehmlassungen zur Beschwerde verzichtet wurde; dass das Verfahren vor
Bundesgericht in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheids geführt wird,
wobei es in einer anderen Amtssprache geführt werden kann, wenn die Parteien diese
verwenden ( Art. 54 Abs. 1 BGG ); dass der angefochtene Entscheid in französischer
Sprache redigiert ist, die Beschwerdeführerin ihre Eingabe an das Bundesgericht aber auf
Deutsch einreichte, weshalb es sich rechtfertigt, das bundesgerichtliche Verfahren in dieser
Sprache zu führen; dass das Bundesgericht von Amtes wegen und mit freier Kognition
prüft, ob ein Rechtsmittel zulässig ist ( Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 140 IV 57 E. 2 S. 59; 139
III 133 E. 1 S. 133; je mit Hinweisen); dass in den Rechtsmitteln an das Bundesgericht
unter Bezugnahme auf die Erwägungen des kantonalen Entscheids dargelegt werden muss,
welche Rechte der beschwerdeführenden Partei durch das kantonale Gericht verletzt
worden sind ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), wobei eine allfällige Verletzung der bundesrechtlichen
Grundrechte oder kantonaler verfassungsmässiger Rechte vom Bundesgericht nicht von



Amtes wegen geprüft wird, sondern nur dann, wenn entsprechende Rügen in der
Beschwerdeschrift ausdrücklich erhoben und begründet werden ( Art. 106 Abs. 2 BGG );
dass die Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe an das Bundesgericht geltend macht, der
angefochtene Entscheid hätte auf Deutsch ergehen müssen; dass sie dabei freilich nicht
bzw. nicht in einer den Begründungsanforderungen nach Art. 106 Abs. 2 BGG genügenden
Weise aufzeigt, inwiefern die Vorinstanz mit der Wahl der Verfahrenssprache gegen das
einschlägige kantonale Recht verstossen haben soll; dass die Beschwerdeführerin weiter
vorbringt, sie sei zum Rückzug des Herabsetzungsbegehrens vor der Schlichtungsbehörde
"gezwungen " worden und habe nach wie vor einen Anspruch auf Herabsetzung des
Mietzinses; dass sie damit sinngemäss einen Revisionsgrund i.S. Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO
anruft, den sie direkt bei der Schlichtungsbehörde mittels Revisionsgesuchs hätte geltend
machen müssen ( BGE 139 III 133 E. 1); dass sie sich mit den Erwägungen im
angefochtenen Entscheid nicht ansatzweise auseinandersetzt; dass im vereinfachten
Verfahren nach Art. 108 BGG zu entscheiden ist über Nichteintreten auf Beschwerden, die
offensichtlich unzulässig sind (Abs. 1 lit. a) bzw. keine hinreichende Begründung enthalten
(Abs. 1 lit. b); dass die Voraussetzungen von Art. 108 BGG vorliegend gegeben sind,
weshalb auf die Beschwerde im vereinfachten Verfahren nicht einzutreten ist; dass
ausnahmsweise auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten ist (Art. 66 Abs. 1
zweiter Satz BGG); dass keine Parteientschädigung zuzusprechen ist ( Art. 68 BGG );
erkennt die Präsidentin: 1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2. Es werden keine
Gerichtskosten erhoben und es wird keine Parteientschädigung gesprochen. 3. Dieses Urteil
wird den Parteien und dem Kantonsgericht des Kantons Wallis, I. Zivilrechtliche Abteilung,
schriftlich mitgeteilt. Lausanne, 6. Juli 2016 Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung des
Schweizerischen Bundesgerichts Die Präsidentin: Kiss Der Gerichtsschreiber: Hurni
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